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Verordnung 

über das Offenhalten der Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
für die Stadt Zeulenroda–Triebes 

 

Vom 30. April 2013 
 
                                                                                 

Aufgrund des § 10 Abs. 1-3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. 
November 2006 (GVBl. S. 541) zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung des 
ThürLadÖffG vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 540) wird durch das Landratsamt Greiz für 
die Stadt Zeulenroda - Triebes verordnet: 
 

§ 1 
 

In der Stadt Zeulenroda - Triebes dürfen die Verkaufsstellen an folgenden Tagen über den 
Rahmen der in § 4 Abs. 1 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes bestimmten Schließzeiten 
hinaus jeweils von 12.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

 
22. Karpfenpfeiferfest Zeulenroda  am Sonntag, den 26. Mai 2013 
 
23. Zeulenrodaer Stadtfest   am Sonntag, den 01. September 2013 
 
20. Zeulenrodaer Kirmes   am Sonntag, den 03. November 2013 
 

 

§ 2 
 
                                

Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 2 ThürLadÖffG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig an den in § 1 freigegebenen Öffnungstagen über die freigegebenen Öffnungszei-
ten hinaus eine Verkaufsstelle geöffnet hat. Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße 
bis zu 5000,00 € geahndet werden.    
 

                                                                                                        § 3 
                                                                                 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.      
 
 
             
                                                                                 

Greiz, den 30.04.2013 
 
 

Im Auftrag 
gez. Eigenrauch                                                                      
                 
 
 
 
 
Hinweis:                                                                        
                                                                                 

Inhaber von Verkaufsstellen, die von dieser Verordnung Gebrauch machen, sind im Falle der Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern an einem Sonn- oder Feiertag verpflichtet, die Bestimmungen des § 12 
Thüringer Ladenöffnungsgesetz bzw. der §§ 3, 11 und 16 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zu beach-
ten.                                                                                
Dieser Hinweis ist nicht Bestandteil der Verordnung.  
 


